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Lehrvertragsauflösung 

Auf Ebene Lehrvertrag kann eine Lehrvertragsauflösung beantragt werden. 

Bevor das definitive Auflösungsformular zur Verfügung gestellt wird, muss die Absicht auf Lehrvertrags-
auflösung ausgefüllt werden. 

Wichtig 
Laden Sie alle relevanten Unterlagen (Gesprächsprotokolle etc.) zum Lehrvertrag auf das Portal. 
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Nach Abschluss des Assistenten erfolgt ein Eintrag bei den "Erfassten Anträge". 

 
 
 
Die Abteilung Berufsbildung erhält die Meldung über die Absicht der LV-Auflösung. Ggf. wird der zu-
ständige Ausbildungsberater mit dem Betrieb Kontakt aufnehmen. So oder so muss die definitive Auflö-
sung durch die Abteilung Berufsbildung freigeschaltet werden. Danach erhält der Lehrbetrieb die Be-
nachrichtigung per Mail. 
 

 
 
Das Auflösungsformular ist nun freigeschaltet. Es wird automatisch ein Eintrag in den Aufga-
ben/Mitteilungen erstellt. Drucken Sie das Auflösungsformular aus und lassen Sie es vom Lernenden 
unterschreiben. Laden Sie nach erfolgtem Gespräch das Auflösungsformular hoch und schliessen Sie 
den Vorgang ab. 
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In der Liste der aktiven Lehrverträge erscheint nun ein Symbol beim aufgelösten Vertrag. Wird darauf 
geklickt erscheint eine entsprechende Meldung. 

 
Nach erfolgter Eingabe werden die Daten an das kantonale System übermittelt. Die Abteilung Berufsbil-
dung prüft und gibt die Auflösung frei. Es wird ein automatisch generiertes Email an die im System hin-
terlegte Email-Adresse mit der Info versandt, dass der Lehrvertrag aufgelöst wurde. 
 
Die Auflösungsbestätigung wird durch die Abteilung Berufsbildung auf das Portal hochgeladen. Der Ler-
nenden Person wird die Bestätigung wie bis anhin per Post zugestellt. 
 
Aufgelöste Lehrverträge bleiben im Portal 14 Tage lang aktiv. Danach sind sie im Portal nicht mehr er-
sichtlich. 

 
 
Wichtig 
Nehmen Sie frühzeitig mit Ihrem zuständigen Ausbildungsberater Kontakt auf, wenn Probleme in der 
Ausbildung bestehen. Unsere Ausbildungsberater beraten Sie gerne betreffend weiterem Vorgehen. 
Sollte eine Auflösung unausweichlich sein, kann der Prozess bei vorgängiger Kontaktaufnahme ggf. 
auch verkürzt werden. 

 
 
 

 


